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Mitarbeiterunterweisung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 3 
 
Durch die jeweilige Unterschrift bestätigt die bzw. der Unterzeichnende, über die zu treffenden 
Schutzmaßnahmen gemäß der Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der zu beachtenden Be-
triebsanweisung unterwiesen worden zu sein. Die Unterweisung beinhaltete: 
 
Informationen über 
 

• die am Arbeitsplatz auftretenden Gefahrstoffe, wie z. B. Bezeichnung der Gefahrstoffe, 
ihre Kennzeichnung sowie Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit, 

• angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die der Beschäftigte zu seinem 
eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzu-
führen hat. Dazu gehören insbesondere 

• Hygienevorschriften,  
• Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind, 
• Informationen zum Tragen und Benutzen von Schutzausrüstungen und Schutzkleidung. 
• Maßnahmen, die von den Beschäftigten bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen 

und zur Verhütung von diesen durchzuführen sind. 
• Methoden und Verfahren, die im Hinblick auf die Sicherheit bei der Verwendung von 

Gefahrstoffen angewendet werden müssen. 
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass die o. g. Schriftwerke in der Praxis zur Einsichtnahme auslie-
gen und beachtet werden müssen. 
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